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Wertpapiere, die nicht an einer 
Börse kotiert sind, werden nach  
der Praktiker Methode bewertet. 
Nachfolgend legen wir die steuer
lichen Bewertungsgrundsätze am 
Beispiel einer Arztpraxis dar, die in 
der Rechtsform einer Aktiengesell
schaft geführt wird.

Nichtkotierte Wertpapiere bewertet 
der Fiskus nach dem Verkehrswert 
(Unternehmenswert). Für die Bestim-
mung des Verkehrswertes hat sich in 
der Praxis die sogenannte Praktiker 
Methode etabliert, welche basierend 
auf den letzten Jahresrechnungen 
zweimal Ertrags- und einmal Sub-
stanzwert heranzieht. Wir haben die 
Berechnung anhand eines illustra-
tiven Beispiels einer Arztpraxis auf-
gezeigt. Bei der Anwendung und Aus-
gestaltung der Praktiker Methode 
bestehen kantonale Unterschiede.

Der für die Ertragswertberechnung 
verwendete Kapitalisierungszinssatz 
setzt sich aus einem Zinssatz für risi-
kolose Anlagen (minimal und aktuell 
0%) und einer festen Risikoprämie 
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Berechnungsbeispiel:  
Arztpraxis in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft

Dies führt je nach Wohnsitz des Aktionärs zu folgender Steuerbelastung bei der Vermögenssteuer (in CHF):

Kanton (Kantonshauptort) Luzern Stans Sarnen Zug Schwyz Altdorf

Vermögens - Steuerbelastung (Tarif Verheiratet, konfessionslos) 
gerundet in CHF 3’700 1’300 1’700 2’700 2’700 2’400

Bei Transaktionen mit nicht kotierten 
Wertschriften zwischen unabhängi-
gen Dritten gilt als Verkehrswert 
grundsätzlich der Kaufpreis. Anläss-
lich von Finanzierungsrunden bzw. 
Kapitalerhöhungen bezahlte Preise 
können auch als Verkehrswert heran-
gezogen werden. Eine Ausnahme gibt 

es für Zuschüsse an Start-Up Unter-
nehmen, welche sich noch in der 
Aufbauphase befinden. In solchen 
Fällen orientiert sich der Fiskus ledig-
lich am Substanzwert der Gesell-
schaft. Es ist zu beachten, dass dies-
bezüglich kantonale Unterschiede 
bestehen.

Für Minderheitsbeteiligungen (bis 
und mit 50% der Stimmen) wird ein 
Pauschalabzug von 30 % auf dem 
Verkehrssteuerwert gewährt, sofern 
keine angemessene Dividende aus-
geschüttet wird. Eine Dividende gilt 
als angemessen, wenn diese 1% des 
Vermögenssteuerwertes nicht über-

in TCHF 2019 2020

Jahresgewinn 140 110

Substanzwert nach Ausschüttung 250

massgeblicher Erfolg Vorperiode 140

massgeblicher Erfolg Steuerperiode (doppelte Gewichtung) 220

Summe 360

Anrechenbares Jahresergebnis im Durchschnitt 120

Kapitaisiert mit 7% 7%

Total einfacher Ertragswert 1’714

Ertragswert (doppelte Gewichtung) 3’428

Substanzwert (einfache Gewichtung) 250

Total Ertragswert und Substanzwert 3’678

Total Verkehrswert 1’226

zusammen. Diese beträgt aktuell 7%. 
Aufgrund der anhaltenden Tiefzins-
politik ist dieser Wert mit 7% ent-

sprechend tief, was in der Konse-
quenz zu hohen Ertragswerten führt.



23  /  2 0 2 1

Fortsetzung von Seite 1

DENKANSTOSS
«Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas 

nicht will, findet Gründe»

Willy Meurer 
1934-2018

Postfach 2120
Pilatusstrasse 35, 6002 Luzern
Telefon  041 227 10 00
Homepage  www.ebwag.ch

FAZIT:  
Information für Kunden und 
Geschäftspartner

Herausgeber:  
Elmar Beckmann Wirtschaftsberatung AG
Redaktion:  
Elmar Beckmann + Mario Beckmann
Hinweis:  
Das vorliegende Fazit gibt aktuelle Entwick-
lungen aus unseren Fachgebieten wieder. Es 
ersetzt keinenfalls eine Beratung.

I M P R E S S U M

Im Folgenden ein Überblick über die 
wichtigsten Änderungen für das kom-
mende Jahr:

Höherer Privatanteil für privat 
benutzte Geschäftsfahrzeuge
Der für Privatpersonen als Einkommen 
zu versteuernde Privatanteil erhöht 
sich im Jahr 2022 von 9,6% auf 
10,8% pro Jahr. Basis bildet der Kauf-
preis des Geschäftsfahrzeuges exkl. 
MWST. Konsequenterweise haben 

 Privatpersonen durch den erhöhten 
Privatanteil ein leicht höheres Ein-
kommen zu versteuern. Die Erhöhung 
der Pauschale widerspiegelt den von 
den Arbeitgebern finanzierten Arbeits-
weg. Bei Privatpersonen muss daher  
der Arbeitsweg nicht mehr als zusätz-
liches Einkommen deklariert werden.

Von dieser Änderung profitieren In-
haber von Geschäftsfahrzeugen mit 
einem langen Arbeitsweg (mehr als 
rund 4’300 km pro Jahr). Bei Inhabern 
von Geschäftsfahrzeugen mit einem 
kurzen Arbeitsweg stellt sich daher 

die Frage, ob nicht auf die effektive 
Abrechnung der Fahrkosten umge-
stellt werden sollte.

Vereinheitlichung der Rückerstat
tungs und Verzugszinsen bei den 
Steuern
Ab 1. Januar 2022 beträgt der ein-
heitliche Satz für Vergütungszins für 
Rückerstattungen und den Verzugs-
zins 4%. Diese Zinssätze sind für 
sämtliche Steuerarten anwendbar. Der 
Vergütungszinssatz bei freiwilliger 
Vorauszahlung beträgt analog der 
Vorjahre 0%.

Änderungen per 1. Januar 2022

Abzugsfähigkeit von ausländischen Bussen im Ausnahmefall
Ausländische finanzielle Sanktio
nen sind ab 1. Januar 2022 im 
 Ausnahmefall abzugsfähig, wenn 
sie gegen den schweizerischen Or
der public (fundamentale Grund
sätze der inländischen Rechts und 
Werteordnung) verstossen oder 
wenn ein Unternehmen glaubhaft 
darlegt, dass es alles Zumutbare 
unternommen hat, um sich rechts
konform zu verhalten. Nicht ab

zugsfähig sind nach neuem Gesetz 
Bestechungsgelder an Private.

Die inländische Regelung für die nicht 
Abzugsfähigkeit von Bussen gilt 
grundsätzlich auch für ausländische 
finanzielle Sanktionen. Der Gesetz-
geber hat jedoch eine Ausnahme-
regelung geschaffen. Sofern das aus-
ländische Strafverfahren elementare 
Verfahrensgrundsätze verletzt oder 

das Verfahren im Ausland schwere 
Mängel aufweist, ist ein Abzug denk-
bar. Die steuerpflichtige Person muss 
den Verstoss gegen den sogenannten 
Ordre public glaubhaft darlegen und 
die Rechtskonformität beweisen. In-
ländische Bussen, Geldstrafen und 
Verwaltungssanktionen sind wie bis-
her nicht abzugsfähig.

schreitet. Diese Grenzrendite leitet 
sich ebenfalls am risikolosen Zinssatz 
ab, beträgt aber im Minimum 1%. Ist 
die Dividende höher als 1% des Ver-
kehrswertes nach Ausschüttung, 
wird der Abzug für Minderheitsbe-
teiligungen nicht gewährt.

Fazit
Infolge des tiefen Kapitalisierungs-
zinssatzes resultiert ein hoher Er-
tragswert, was zu einem höheren 
Vermögenssteuerwert führt, der in 
der Regel weit über dem Substanz-
wert liegt. Durch die privilegierte  
Besteuerung der Dividendenerträge 

vermag die daraus resultierende  
tiefere Einkommenssteuerbelastung 
die höhere Vermögenssteuer mehr 
als zu kompensieren. Die kantonalen 
Unterschiede sind zu berücksichti-
gen und müssen im Einzelfall durch-
gerechnet werden.


